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BEGRÜNDUNG 

1. GEGENSTAND DES VORSCHLAGS 

Dieser Vorschlag betrifft den Beschluss des Rates, der erforderlich ist, um den Standpunkt 
festzulegen, der im Namen der Union auf der 20. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien 
des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender 
Tiere und Pflanzen in Bezug auf die geplanten Änderungen der Anhänge des 
Übereinkommens zu vertreten ist. 

2. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

2.1 Das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten 
frei lebender Tiere und Pflanzen 

Das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender 
Tiere und Pflanzen (im Folgenden „Übereinkommen“ oder „CITES“) zielt darauf ab, 
Wildtiere und Wildpflanzen vor einer übermäßigen Ausbeutung durch den internationalen 
Handel zu schützen. Das Übereinkommen ist am 1. Juli 1975 in Kraft getreten. 

Die Europäische Union und alle ihre Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien des 
Übereinkommens1. 

2.2 Die Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens 

Die gemäß Artikel XI des Übereinkommens eingerichtete Konferenz der Vertragsparteien 
(CoP) ist das leitende Gremium des Übereinkommens. Die Konferenz der Vertragsparteien 
tritt alle zwei bis drei Jahre zusammen, um die Durchführung des Übereinkommens zu 
überprüfen. Für die Zwecke dieses Vorschlags erörtert die Konferenz der Vertragsparteien 
insbesondere Vorschläge zur Änderung der Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten in den 
Anhängen I und II des Übereinkommens und nimmt diese an. 

2.3 Die vorgesehenen Rechtsakte 

Vom 24. November 2025 bis zum 5. Dezember 2025 wird die Konferenz der Vertragsparteien 
auf ihrer 20. Tagung (CoP20) über Vorschläge zur Änderung der CITES-Anhänge (im 
Folgenden „Vorschläge für Listungsänderungen“) beschließen. Der Zweck der Aufnahme 
bestimmter Arten(gruppen) in die Anhänge besteht darin, den kommerziellen Handel mit 
diesen Arten generell zu verbieten (Anhang I) oder zu überwachen und zu regulieren 
(Anhang II). Darüber hinaus wird die Union einen Vorschlag nach Artikel XVI des 
Übereinkommens zur Aufnahme bestimmter Arten in Anhang III des Übereinkommens 
einreichen.  

Die Anhänge sind Bestandteil des Übereinkommens und damit rechtsverbindlich.  

Gemäß Artikel XV Absatz 1 Buchstabe c des Übereinkommens treten die von der Konferenz 
der Vertragsparteien angenommenen Änderungen der Anhänge (Änderungen der Anhänge I 
und II) 90 Tage nach Abschluss der Tagung in Kraft. Nach Artikel XVI Absatz 2 des 
Übereinkommens treten Änderungen des Anhangs III 90 Tage, nachdem das Sekretariat den 
Vertragsparteien die gemäß Artikel XVI Absatz 1 des Übereinkommens unterbreitete Liste 
übermittelt hat, in Kraft.   

                                                 
1 Beschluss (EU) 2015/451 des Rates vom 6. März 2015 über den Beitritt der Europäischen Union zum 

Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen 
(CITES) (ABl. L 75 vom 19.3.2015, S. 1). 
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3. IM NAMEN DER UNION ZU VERTRETENDER STANDPUNKT 

Gemäß Artikel XV Absatz 1 des Übereinkommens kann jede Vertragspartei eine Änderung 
des Anhangs I oder II zur Beratung auf der CoP20-Tagung vorschlagen. Der Wortlaut der 
vorgeschlagenen Änderung ist dem Sekretariat des Übereinkommens mindestens 150 Tage 
vor der Tagung, d. h. bis spätestens zum 27. Juni 2025, mitzuteilen.  

Nach Artikel XVI des Übereinkommens kann jede Vertragspartei dem Sekretariat eine Liste 
der Arten unterbreiten, die sie als Arten bezeichnet, die i) in ihrem Hoheitsbereich einer 
besonderen Regelung unterliegen, um die Ausbeutung zu verhindern oder zu beschränken, 
und ii) bei denen die Mitarbeit anderer Vertragsparteien bei der Kontrolle des Handels und 
somit eine Aufnahme in Anhang III erforderlich ist. Eine solche Liste kann zwar jederzeit 
vorgelegt werden, gemäß Absatz 3 der Entschließung Conf. 9.25 (Rev. CoP18) der Konferenz 
der CITES-Vertragsparteien sollten Parteien, die die Aufnahme einer neuen Art in Anhang III 
veranlassen möchten, das Sekretariat jedoch mindestens drei Monate vor einer Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien darüber benachrichtigen. Dadurch soll sichergestellt werden, 
dass die Aufnahme zum selben Zeitpunkt in Kraft tritt wie die Änderungen der Anhänge I 
und II, die auf der Tagung verabschiedet werden. 

Im Falle einer Annahme werden sich die Vorschläge für Listungsänderungen auf die 
Vorschriften der Union auswirken, da sie Änderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften 
der Union mit sich bringen würden, insbesondere des Anhangs der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 des Rates2 (in den Änderungen an den Anhängen des Übereinkommens 
übernommen werden müssen). Dies würde dazu führen, dass für die Arten, die von diesen 
Änderungen betroffen sind, Beschränkungen für den Handel zwischen der Union und 
Drittländern sowie innerhalb der Union eingeführt werden. Die Einreichung gemäß 
Artikel XVI des Übereinkommens hat ähnliche Rechtswirkungen, da sie auch Änderungen 
des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates nach sich ziehen wird. 

Sachverständige aus den EU-Mitgliedstaaten und der Kommission haben verschiedene 
taxonomische Gruppen für die Identifizierung von Arten, die durch den internationalen 
Handel bedroht sind und daher die Kriterien für die Aufnahme in einen der CITES-Anhänge 
erfüllen könnten, geprüft. Das Ziel der Union bestehe darin, Vorschläge und Anträge für die 
Aufnahme dieser Arten im Rahmen oder am Rande der CoP20 vorzulegen. Die Vorschläge 
beruhen auf der Bewertung wissenschaftlicher Literatur und anderer wissenschaftlicher 
Informationsquellen. Dies umfasst i) die Einordnung der Arten gemäß der Roten Liste 
gefährdeter Arten der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur (IUCN); ii) soweit 
vorhanden, Handelsdaten aus der CITES-Handelsdatenbank; und iii) länderspezifische 
Informationen zum Erhaltungszustand der Art und den bestehenden Schutzmaßnahmen. 

Infolge dieser Erwägungen werden im vorgeschlagenen Beschluss des Rates sieben 
Vorschlagsentwürfe für die Aufnahme von Arten in CITES-Anhang I oder II genannt.  

In sechs dieser sieben Vorschlagsentwürfe wird angeregt, einzelne Arten oder Artengruppen 
(mit einem höheren taxonomischen Rang) erstmals in den CITES-Anhang II aufzunehmen. 
Dies würde sowohl mit den Kriterien in Artikel II Absatz 2 des Übereinkommens als auch mit 
den und mit den zusätzlichen Empfehlungen in der CoP-Entschließung 9.24 (Rev. CoP17) im 
Einklang stehen.  

Für den siebten Vorschlag (bezüglich Araucaria angustifolia) kann noch nicht bestimmt 
werden, ob es angemessener wäre, ihn in Anhang I oder Anhang II aufzunehmen. Weitere 
Analysen und Antworten der betreffenden Arealstaaten sollten dem Rat als Orientierungshilfe 

                                                 
2 Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild 

lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1). 
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bei der Entscheidung dienen, ob er (im Einklang mit den oben genannten Kriterien) 
vorschlagen sollte, diese Art in Anhang II oder in Anhang I aufzunehmen (im Einklang mit 
den Kriterien in Artikel II Absatz 1 des Übereinkommens und den zusätzlichen 
Empfehlungen in der CoP-Entschließung 9.24 (Rev. CoP17).  

Diese Vorschlagsentwürfe für Listungsänderungen wurden auf Sitzungen der 
Wissenschaftlichen Prüfgruppe und der Sachverständigengruppe der CITES-
Vollzugsbehörden der Mitgliedstaaten und einer Ad-hoc-Sitzung von Vertretern der für 
CITES zuständigen wissenschaftlichen Behörden der Mitgliedstaaten geprüft. Im Einklang 
mit der CoP-Entschließung 9.24 (Rev. Cop17) hat die Kommission auch die Arealstaaten der 
Arten konsultiert, die für die Aufnahme in die Liste in Betracht gezogen werden. Die 
Kommission holte ihre Meinung zu einer möglichen Aufnahme in die Liste des 
Übereinkommens ein und forderte sie dazu auf, einschlägige wissenschaftliche Informationen 
zu übermitteln. Die Antworten einiger Arealstaaten stehen noch aus und werden vom Rat 
berücksichtigt, wenn er den Beschluss über die von der Union einzureichenden Vorschläge 
fasst. Insbesondere sollte ein Beschluss über den Vorschlag zur Aufnahme von Gekko 
badenii, Araucaria angustifolia und Commiphora wightii davon abhängen, ob die 
wesentlichen Arealstaaten ihre Unterstützung dafür zum Ausdruck bringen. Arealstaaten, die 
einen Vorschlag für die Aufnahme in die Liste unterstützen, werden aufgefordert, sich der EU 
in Bezug auf die Einreichung des Vorschlags beim CITES-Sekretariat anzuschließen. Gezielte 
Treffen mit Interessenträgern der Union und Vertretern von Drittstaaten zu den möglichen 
Vorschlägen der Union für Listungsänderungen sind für das Frühjahr 2025 geplant. 

4. RECHTSGRUNDLAGE 

4.1 Verfahrensrechtliche Grundlage 

4.1.1 Grundsätze 

Nach Artikel 218 Absatz 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) werden die „Standpunkte, die im Namen der Union in einem durch eine 
Übereinkunft eingesetzten Gremium zu vertreten sind, sofern dieses Gremium 
rechtswirksame Akte, mit Ausnahme von Rechtsakten zur Ergänzung oder Änderung des 
institutionellen Rahmens der betreffenden Übereinkunft, zu erlassen hat“, mit Beschlüssen 
festgelegt. 

Der Begriff „rechtswirksame Akte“ erfasst auch Akte, die kraft völkerrechtlicher Regelungen, 
denen das betreffende Gremium unterliegt, Rechtswirkung entfalten. Darunter fallen auch 
Instrumente, die völkerrechtlich nicht bindend, aber geeignet sind, „den Inhalt der vom 
Unionsgesetzgeber … erlassenen Regelung maßgeblich zu beeinflussen“3. 

4.1.2 Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Die Konferenz der Vertragsparteien ist ein Gremium, das durch eine Übereinkunft – CITES – 
eingesetzt wurde. 

Die Änderungen der Anhänge I und II des CITES-Übereinkommens, über die die CoP 
entscheiden soll, stellen rechtswirksame Akte dar. Die geänderten Anhänge werden 
Bestandteil des Übereinkommens und daher völkerrechtlich bindend sein.  

Eine Mitteilung zu Anhang III erfordert zwar keinen Beschluss der CoP, jedoch ist es 
angezeigt, sie in den vorliegenden Beschluss aufzunehmen, da die Änderungen des 
Anhangs III als Bestandteil des Übereinkommens für die Vertragsparteien rechtsverbindlich 

                                                 
3 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Oktober 2014, Deutschland/Rat, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, Rn. 61 bis 

64.  
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sein werden und auch die Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates im Sinne der 
Rechtsprechung gemäß dem OIV-Urteil4 maßgeblich beeinflussen werden. 

Der institutionelle Rahmen der Übereinkunft wird durch Änderungen der Anhänge weder 
ergänzt noch verändert. 

Somit ist Artikel 218 Absatz 9 AEUV die verfahrensrechtliche Grundlage für den 
vorgeschlagenen Beschluss. 

4.2 Verfahrensrechtliche Grundlage 

4.2.1 Grundsätze 

Die materielle Rechtsgrundlage für einen Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV hängt 
in erster Linie vom Ziel und Inhalt des vorgesehenen Rechtsakts ab, zu dem ein im Namen der 
Union zu vertretender Standpunkt festgelegt wird. Liegt dem vorgesehenen Rechtsakt ein 
doppelter Zweck oder Gegenstand zugrunde und ist einer davon der wesentliche (während der 
andere von untergeordneter Bedeutung ist), so muss der Beschluss nach Artikel 218 
Absatz 9 AEUV auf eine einzige materielle Rechtsgrundlage gestützt werden (d. h. auf die 
Rechtsgrundlage, die der wesentliche oder vorrangige Zweck oder Gegenstand verlangt).  

Bei einem vorgesehenen Rechtsakt, der entweder i) mehrere Zielsetzungen zugleich verfolgt 
oder ii) mehrere Komponenten umfasst, die untrennbar miteinander verbunden sind, ohne 
dass die eine gegenüber der anderen untergeordneter Bedeutung ist, muss sich die materielle 
Rechtsgrundlage eines Beschlusses nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV ausnahmsweise auf die 
verschiedenen zugehörigen Rechtsgrundlagen stützen. 

4.2.2 Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Die geplanten Beschlüsse der Konferenz umfassen Zielsetzungen und Komponenten in den 
Bereichen „Umwelt“ und „Handel“. Diese Elemente des vorgesehenen Rechtsakts sind 
untrennbar miteinander verbunden, ohne dass das eine gegenüber dem anderen 
untergeordneter Bedeutung ist.  

Somit bilden Artikel 192 Absatz 1  und Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 AEUV die 
materielle Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss. 

4.3 Schlussfolgerung 

Die Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss sollten Artikel 192 Absatz 1 AEUV 
und Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 AEUV in Verbindung mit Artikel 218 
Absatz 9 AEUV sein. 

  

                                                 
4 Ebenda. 
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2025/0075 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

über den im Namen der Europäischen Union in Vorbereitung der 20. Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über den internationalen Handel 
mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen (CITES CoP20) zu vertretenden 

Standpunkt 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 192 Absatz 1 und Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 
Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei 
lebender Tiere und Pflanzen (im Folgenden „Übereinkommen“ oder „CITES“) wurde 
von der Union mit dem Beschluss (EU) 2015/451 des Rates vom 6. März 20155 
geschlossen. Das Übereinkommen ist am 1. Juli 1975 in Kraft getreten.  

(2) Gemäß Artikel XI Absatz 3 Buchstabe b des Übereinkommens kann die Konferenz der 
Vertragsparteien unter anderem Beschlüsse zur Änderung der Anhänge I und II des 
Übereinkommens annehmen. 

(3) Nach Artikel XVI des Übereinkommens kann jede Vertragspartei dem Sekretariat des 
Übereinkommens eine Liste der Arten unterbreiten, die sie als Arten bezeichnet, die in 
ihrem Hoheitsbereich einer besonderen Regelung unterliegen, um die Ausbeutung zu 
verhindern oder zu beschränken, und bei denen die Mitarbeit anderer Vertragsparteien 
bei der Kontrolle des Handels erforderlich ist. Diese Liste ist in Anhang III 
aufzunehmen. 

(4) Auf ihrer 20. Tagung vom 24. November bis 5. Dezember 2025 wird die Konferenz 
der Vertragsparteien über alle Vorschläge zur Änderung der Anhänge I und II 
beschließen. Diese Vorschläge müssen bis spätestens zum 27. Juni 2025 beim 
Sekretariat des Übereinkommens vorgelegt werden.  

(5) Es wird empfohlen, Vorschläge zur Aufnahme von Arten in Anhang III, für die kein 
Beschluss der Konferenz der Vertragsparteien erforderlich ist, dennoch mindestens 
3 Monate vor einer ihrer Tagungen einzureichen. 

(6) Es ist zweckmäßig, den im Namen der Union zu vertretenden Standpunkt bezüglich 
der Vorschläge für Listungsänderungen festzulegen, die der Konferenz der 
Vertragsparteien vorgelegt werden sollen, da die Änderungen der Anhänge für die 
Union bindend sein werden. 

                                                 
5 ABl. L 75 vom 19.3.2015, S. 1.  
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(7) Der vorgeschlagene Standpunkt für Listungsänderungen, die der Konferenz der 
Vertragsparteien zur Prüfung vorgelegt werden, stützt sich auf eine Expertenanalyse 
ihrer Vorzüge unter Berücksichtigung der im Übereinkommen festgelegten Kriterien 
und der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse 
stützen die spezifischen Aufnahmen in die Listen, die im vorliegenden Beschluss 
vorgeschlagen werden, um sicherzustellen, dass der Handel mit den betreffenden 
Arten deren Überleben in freier Wildbahn nicht gefährdet — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die von der Union im Rahmen oder am Rande der 20. Tagung der Konferenz der 
Vertragsparteien des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten 
frei lebender Tiere und Pflanzen (im Folgenden „Übereinkommen“) einzureichenden 
Vorschläge zur Änderung der Anhänge I und II des Übereinkommens sind in Anhang I dieses 
Beschlusses festgelegt. 

Artikel 2 

Der von der Union anlässlich der 20. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des 
Übereinkommens einzureichende Vorschlag zur Aufnahme einer Art in Anhang III des 
Übereinkommens ist in Anhang II dieses Beschlusses festgelegt. 

Artikel 3 

Der im Namen der Union auf der 20. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des 
Übereinkommens zu vertretende Standpunkt ist es, die in Anhang I dieses Beschlusses 
enthaltenen Vorschläge zur Änderung der Anhänge I und II des Übereinkommens zu 
unterstützen.  

Geschehen zu Brüssel am  

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident/Die Präsidentin 
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1 RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

1.1 Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative 

Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den im Namen der Europäischen 
Union in Vorbereitung der 20. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des 
Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei 
lebender Tiere und Pflanzen (CITES CoP20) zu vertretenden Standpunkt 

1.2 Politikbereich(e)  

Umwelt und Handel 

1.3 Ziel(e) 

1.3.1 Allgemeine(s) Ziel(e) 

Verbesserung des Schutzes von Arten vor übermäßiger Ausbeutung durch den 
internationalen Handel im Einklang mit den Verpflichtungen der EU als 
Vertragspartei des Übereinkommens über den internationalen Handel mit 
gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen (CITES).  

1.3.2 Einzelziel(e) 

 

Erstellung der Liste der EU-Vorschläge für Änderungen der CITES-Anhänge auf der 
20. Tagung der Konferenz der CITES-Vertragsparteien (24. November 2025 – 
5. Dezember 2025). 

1.3.3 Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen 

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begünstigten/Zielgruppen auswirken 
sollte. 

Annahme der Vorschläge durch die 20. Konferenz der CITES-Vertragsparteien, die 
zu einer besseren Kontrolle des internationalen Handels mit den gelisteten Arten 
führt. 

1.3.4 Leistungsindikatoren 

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren die Fortschritte und Ergebnisse verfolgt werden 
sollen. 

Annahme der Vorschläge der EU für Listungsänderungen auf der 20. Tagung der 
Konferenz der CITES-Vertragsparteien (24. November 2025 – 5. Dezember 2025). 

Ziel: Annahme von 7 Vorschlägen für Listungsänderungen 

Ausgangslage: Nicht zutreffend 
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1.4 Der Vorschlag/Die Initiative betrifft  

 eine neue Maßnahme  

 eine neue Maßnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine vorbereitende 
Maßnahme6  

 die Verlängerung einer bestehenden Maßnahme  

 die Zusammenführung mehrerer Maßnahmen oder die Neuausrichtung mindestens 
einer Maßnahme 

1.5 Begründung des Vorschlags/der Initiative  

1.5.1 Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschließlich einer detaillierten 
Zeitleiste für die Durchführung der Initiative 

Die Vorschläge zur Änderung der CITES-Anhänge müssen spätestens 150 Tage vor 
Beginn der Tagung der Konferenz der CITES-Vertragsparteien (27. Juni 2025 für die 
CoP20) vorgelegt werden.  

Jede von der Konferenz der Vertragsparteien angenommene Änderung der Anhänge, 
zu der die EU keinen Vorbehalt einlegt, muss im Anhang der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 des Rates7 berücksichtigt werden. 

1.5.2 Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der EU (kann sich aus unterschiedlichen 
Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, größerer 
Wirksamkeit oder Komplementarität). Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet 
der Ausdruck „Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der EU“ den Wert, der sich aus 
dem Tätigwerden der EU ergibt und den Wert ergänzt, der andernfalls allein von den 
Mitgliedstaaten geschaffen worden wäre. 

Gründe für Maßnahmen auf EU-Ebene (ex ante) – nicht zutreffend 

Erwarteter EU-Mehrwert (ex post) – nicht zutreffend 

1.5.3 Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse 

Nicht zutreffend 

1.5.4 Vereinbarkeit mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen sowie mögliche Synergieeffekte 
mit anderen geeigneten Instrumenten 

Nicht zutreffend 

1.5.5 Bewertung der verschiedenen verfügbaren Finanzierungsoptionen, einschließlich der 
Möglichkeiten für eine Umschichtung 

Nicht zutreffend 

                                                 
6 Im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung. 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A01997R0338-20230520  
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1.6 Laufzeit der vorgeschlagenen Maßnahme/der Initiative und Dauer der 
finanziellen Auswirkungen 

 Befristete Laufzeit  

–  Laufzeit: [TT.MM.]JJJJ bis [TT.MM.]JJJJ  

–  Finanzielle Auswirkungen auf die Mittel für Verpflichtungen von JJJJ bis JJJJ 
und auf die Mittel für Zahlungen von JJJJ bis JJJJ  

 Unbefristete Laufzeit 

– Anlaufphase von JJJJ bis JJJJ 

– Anschließend reguläre Umsetzung 

1.7 Vorgeschlagene Haushaltsvollzugsart(en)8   

 Direkte Mittelverwaltung durch die Kommission 

–  über ihre Dienststellen, einschließlich ihres Personals in den EU-Delegationen  

–  über Exekutivagenturen  

 Geteilte Mittelverwaltung mit Mitgliedstaaten  

 Indirekte Mittelverwaltung durch Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben 
an: 

–  Drittländer oder die von ihnen benannten Einrichtungen 

–  internationale Einrichtungen und deren Agenturen (bitte angeben) 

–  die Europäische Investitionsbank und den Europäischen Investitionsfonds 

–  Einrichtungen im Sinne der Artikel 70 und 71 der Haushaltsordnung 

–  öffentlich-rechtliche Körperschaften 

–  privatrechtliche Einrichtungen, die im öffentlichen Auftrag tätig werden, sofern 
ihnen ausreichende finanzielle Garantien bereitgestellt werden 

–  privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung 
einer öffentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und denen ausreichende 
finanzielle Garantien bereitgestellt werden 

–  Einrichtungen oder Personen, die mit der Durchführung bestimmter 
Maßnahmen im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik im 
Rahmen des Titels V des Vertrags über die Europäische Union betraut und die in 
dem maßgeblichen Basisrechtsakt benannt sind 

– in einem Mitgliedstaat ansässige Einrichtungen, die dem Privatrecht eines 
Mitgliedstaats oder dem Unionsrecht unterliegen und im Einklang mit 
sektorspezifischen Vorschriften für die Betrauung mit der Ausführung von 
Unionsmitteln oder mit der Erteilung von Haushaltsgarantien in Betracht 
kommen, insofern diese Einrichtungen von privatrechtlichen, im öffentlichen 
Auftrag tätig werdenden Einrichtungen kontrolliert und von den Kontrollstellen 
mit angemessenen finanziellen Garantien mit gesamtschuldnerischer Haftung oder 

                                                 
8 Erläuterungen zu den Haushaltsvollzugsarten und Verweise auf die Haushaltsordnung finden sich auf 

der Website BUDGpedia (in englischer Sprache): 
https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-
implementation/Pages/implementation-methods.aspx. 
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gleichwertigen finanziellen Garantien ausgestattet werden, die bei jeder 
Maßnahme auf den Höchstbetrag der Unionsunterstützung begrenzt sein können. 

Bemerkungen  

[…]
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2 VERWALTUNGSMAẞNAHMEN  

2.1 Überwachung und Berichterstattung  

Nicht zutreffend 

2.2 Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)  

2.2.1 Begründung der Haushaltsvollzugsart(en), des Durchführungsmechanismus/der 
Durchführungsmechanismen für die Finanzierung, der Zahlungsmodalitäten und der 
Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen 

Nicht zutreffend 

2.2.2 Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Eindämmung 
eingerichteten System(en) der internen Kontrolle 

Nicht zutreffend 

2.2.3 Schätzung und Begründung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhältnis zwischen 
den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie 
Bewertung des erwarteten Ausmaßes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim 
Abschluss)  

Nicht zutreffend 

2.3 Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

Nicht zutreffend 
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3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES 

VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

3.1 Betroffene Rubrik(en) des Mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n) 
im Haushaltsplan  

 Bestehende Haushaltslinien  

In der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjährigen Finanzrahmens und der 
Haushaltslinien. 

Rubrik des 
Mehrjährig

en 
Finanzrahm

ens 

Haushaltslinie Art der 
Ausgaben Finanzierungsbeiträge  

Nummer   
 

GM/NGM9

. 

von 
EFTA-

Ländern10 

von 
Kandidaten
ländern und 
potenzielle

n 
Kandidaten

11 

von 
anderen 

Drittlände
rn 

andere 
zweckgebundene 

Einnahmen 

 
[XX.YY.YY.YY] 

 

GM/NG
M 

JA/NEI
N 

JA/NEIN 
JA/NEI

N 
JA/NEIN 

 
[XX.YY.YY.YY] 

 

GM/NG
M 

JA/NEI
N 

JA/NEIN 
JA/NEI

N 
JA/NEIN 

 
[XX.YY.YY.YY] 

 

GM/NG
M 

JA/NEI
N 

JA/NEIN 
JA/NEI

N 
JA/NEIN 

 Neu zu schaffende Haushaltslinien  

In der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjährigen Finanzrahmens und der 
Haushaltslinien. 

Rubrik des 
Mehrjährig

en 
Finanzrahm

ens 

Haushaltslinie Art der 
Ausgaben Finanzierungsbeiträge  

Nummer   
 

GM/NGM 
von 

EFTA-
Ländern 

von 
Kandidaten
ländern und 
potenzielle

n 
Kandidaten 

von 
anderen 

Drittlände
rn 

andere 
zweckgebundene 

Einnahmen  

 
[XX.YY.YY.YY] 

 

GM/NG
M 

JA/NEI
N 

JA/NEIN 
JA/NEI

N 
JA/NEIN 

 
[XX.YY.YY.YY] 

 

GM/NG
M 

JA/NEI
N 

JA/NEIN 
JA/NEI

N 
JA/NEIN 

 
[XX.YY.YY.YY] 

 

GM/NG
M 

JA/NEI
N 

JA/NEIN 
JA/NEI

N 
JA/NEIN 

                                                 
9 GM = Getrennte Mittel/NGM = Nichtgetrennte Mittel. 
10 EFTA: Europäische Freihandelsassoziation.  
11 Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des Westbalkans. 
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3.2 Geschätzte finanzielle Auswirkungen des Vorschlags auf die Mittel  

3.2.1 Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die operativen Mittel  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt.  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt: 

3.2.1.1 Mittel aus dem verabschiedeten Haushaltsplan 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Rubrik des Mehrjährigen Finanzrahmens  Nummer  

 

GD <…….> 
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

Operative Mittel  

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1a)         0,000 

Zahlungen (2a)         0,000 

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1b)         0,000 

Zahlungen (2b)         0,000 

Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsmittel12 
Haushaltslinie   (3)         0,000 

Mittel INSGESAMT 
für die GD <….> 

Verpflichtungen =1a+1b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zahlungen =2a+2b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Operative Mittel  

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1a)         0,000 

Zahlungen (2a)         0,000 

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1b)         0,000 

Zahlungen (2b)         0,000 

                                                 
12 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstützung der Durchführung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, 

direkte Forschung. 

w
w

w
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Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsmittel13 
Haushaltslinie   (3)         0,000 

Mittel INSGESAMT 
für die GD <….> 

Verpflichtungen =1a+1b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zahlungen =2a+2b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

Operative Mittel INSGESAMT  
 

Verpflichtungen (4) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zahlungen (5) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme 
finanzierte Verwaltungsmittel INSGESAMT  

(6) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mittel INSGESAMT unter der 
RUBRIK <….> 

Verpflichtungen = 4+6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

des Mehrjährigen Finanzrahmens Zahlungen = 5+6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Rubrik des Mehrjährigen Finanzrahmens  Nummer  

 

GD <…….> 
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

Operative Mittel            

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1a)         0,000 

Zahlungen (2a)         0,000 

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1b)         0,000 

Zahlungen (2b)         0,000 

                                                 
13 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstützung der Durchführung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, 

direkte Forschung. 

w
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Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsmittel14  

Haushaltslinie   (3)         0,000 

Mittel INSGESAMT Verpflichtungen =1a+1b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

für die GD <….> Zahlungen =2a+2b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

GD <…….> 
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

Operative Mittel            

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1a)         0,000 

Zahlungen (2a)         0,000 

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1b)         0,000 

Zahlungen (2b)         0,000 

Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsmittel15  

Haushaltslinie   (3)         0,000 

Mittel INSGESAMT Verpflichtungen =1a+1b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

für die GD <….> Zahlungen =2a+2b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

  
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

Operative Mittel INSGESAMT  
 

Verpflichtungen (4) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zahlungen (5) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                 
14 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstützung der Durchführung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, 

direkte Forschung. 
15 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstützung der Durchführung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, 

direkte Forschung. 

w
w
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Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme 
finanzierte Verwaltungsmittel INSGESAMT  

(6) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mittel INSGESAMT unter der 
RUBRIK <….> 

Verpflichtungen = 4+6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

des Mehrjährigen Finanzrahmens Zahlungen = 5+6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 
INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

• Operative Mittel INSGESAMT (alle 
operativen Rubriken) 

Verpflichtungen (4) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zahlungen (5) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

• Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme 
finanzierte Verwaltungsmittel INSGESAMT (alle operativen 
Rubriken) 

(6) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mittel INSGESAMT unter den 
RUBRIKEN 1 bis 6 

Verpflichtungen = 4+6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

des Mehrjährigen Finanzrahmens  
(Referenzbetrag) 

Zahlungen = 5+6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Rubrik des Mehrjährigen Finanzrahmens  7 „Verwaltungsausgaben“16 

GD <…….> 
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

 Personalausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Sonstige Verwaltungsausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

GD <…….> INSGESAMT Mittel  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                 
16 Der Mittelbedarf sollte auf der Grundlage der Angaben zu den Durchschnittskosten veranschlagt werden, die auf der einschlägigen BUDGpedia-Seite verfügbar sind. 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 

DE 13  DE 

GD <…….> 
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

 Personalausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Sonstige Verwaltungsausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

GD <…….> INSGESAMT Mittel  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mittel INSGESAMT unter der RUBRIK 7 des Mehrjährigen 
Finanzrahmens  

(Verpflichtungen 
insges. = 

Zahlungen 
insges.) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

  
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

Mittel INSGESAMT unter den RUBRIKEN 1 bis 7 Verpflichtungen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

des Mehrjährigen Finanzrahmens  Zahlungen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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3.2.1.2 Mittel aus externen zweckgebundenen Einnahmen 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Rubrik des Mehrjährigen Finanzrahmens  Nummer  

 

GD <…….> 
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

Operative Mittel  

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1a)         0,000 

Zahlungen (2a)         0,000 

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1b)         0,000 

Zahlungen (2b)         0,000 

Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsmittel17 
Haushaltslinie   (3)         0,000 

Mittel INSGESAMT 
für die GD <….> 

Verpflichtungen =1a+1b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zahlungen =2a+2b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

GD <…….> 
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

Operative Mittel  

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1a)         0,000 

Zahlungen (2a)         0,000 

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1b)         0,000 

Zahlungen (2b)         0,000 

Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsmittel18 

                                                 
17 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstützung der Durchführung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, 

direkte Forschung. 
18 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstützung der Durchführung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, 

direkte Forschung. 
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Haushaltslinie   (3)         0,000 

Mittel INSGESAMT 
für die GD <….> 

Verpflichtungen =1a+1b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zahlungen =2a+2b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

Operative Mittel INSGESAMT  
 

Verpflichtungen (4) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zahlungen (5) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme 
finanzierte Verwaltungsmittel INSGESAMT  

(6) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mittel INSGESAMT unter der 
RUBRIK <….> 

Verpflichtungen = 4+6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

des Mehrjährigen Finanzrahmens Zahlungen = 5+6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Rubrik des Mehrjährigen Finanzrahmens  Nummer  
 

GD <…….> 
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

Operative Mittel  

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1a)         0,000 

Zahlungen (2a)         0,000 

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1b)         0,000 

Zahlungen (2b)         0,000 

Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsmittel19 
Haushaltslinie   (3)         0,000 

                                                 
19 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstützung der Durchführung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, 

direkte Forschung. 
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Mittel INSGESAMT 
für die GD <….> 

Verpflichtungen =1a+1b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zahlungen =2a+2b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

GD <…….> 
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

Operative Mittel  

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1a)         0,000 

Zahlungen (2a)         0,000 

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1b)         0,000 

Zahlungen (2b)         0,000 

Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsmittel20 
Haushaltslinie   (3)         0,000 

Mittel INSGESAMT 
für die GD <….> 

Verpflichtungen =1a+1b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zahlungen =2a+2b+3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

Operative Mittel INSGESAMT  
 

Verpflichtungen (4) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zahlungen (5) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme 
finanzierte Verwaltungsmittel INSGESAMT  

(6) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mittel INSGESAMT unter der 
RUBRIK <….> 

Verpflichtungen = 4+6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

des Mehrjährigen Finanzrahmens Zahlungen = 5+6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

                                                 
20 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstützung der Durchführung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, 

direkte Forschung. 
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2024 2025 2026 2027 INSGESAMT 

• Operative Mittel INSGESAMT (alle 
operativen Rubriken) 

Verpflichtungen (4) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zahlungen (5) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

• Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme 
finanzierte Verwaltungsmittel INSGESAMT (alle operativen 
Rubriken) 

(6) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mittel INSGESAMT unter den 
RUBRIKEN 1 bis 6 

Verpflichtungen = 4+6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

des Mehrjährigen Finanzrahmens (Referenzbetrag) Zahlungen = 5+6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Rubrik des Mehrjährigen Finanzrahmens  7 „Verwaltungsausgaben“21 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

GD <…….> 
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

 Personalausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Sonstige Verwaltungsausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

GD <…….> INSGESAMT Mittel  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

GD <…….> 
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

 Personalausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Sonstige Verwaltungsausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

GD <…….> INSGESAMT Mittel  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                 
21 er Mittelbedarf sollte auf der Grundlage der Angaben zu den Durchschnittskosten veranschlagt werden, die auf der einschlägigen BUDGpedia-Seite verfügbar sind. 
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Mittel INSGESAMT unter der RUBRIK 7 des Mehrjährigen 
Finanzrahmens 

(Verpflichtungen 
insges. = 

Zahlungen 
insges.)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 
INSGESAMT2024 2025 2026 2027

Mittel INSGESAMT unter den RUBRIKEN 1 bis 7 Verpflichtungen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

des Mehrjährigen Finanzrahmens Zahlungen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2.2 Geschätzte Ergebnisse, die mit operativen Mitteln finanziert werden (nicht auszufüllen im Fall dezentraler Agenturen)

Mittel für Verpflichtungen, in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Ziele und 
Ergebnisse 

angeben 

Jahr
2024

Jahr
2025

Jahr
2026

Jahr
2027

Bei länger andauernden Auswirkungen bitte
weitere Spalten einfügen (siehe 1.6)

INSGESAMT

ERGEBNISSE

Art22
Durch
schnitt
skoste

n

A
nz

ah
l

Koste
n

A
nz

ah
l

Koste
n

A
nz

ah
l

Koste
n

A
nz

ah
l

Koste
n

A
nz

ah
l

Koste
n

A
nz

ah
l

Koste
n

A
nz

ah
l

Koste
n

Gesam
tzahl

Gesamtk
osten

EINZELZIEL Nr. 123…

- Ergebnis

- Ergebnis

- Ergebnis

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 1

                                                
22 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z. B. Zahl der Austauschstudenten, gebaute Straßenkilometer usw.).
23 Wie in Abschnitt 1.3.2 „Einzelziel(e)“ beschrieben. 
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EINZELZIEL Nr. 2 ...                 

- Ergebnis                   

Zwischensumme für Einzelziel 
Nr. 2 

                

INSGESAMT                 

w
w
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3.2.3 Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt.  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel 
benötigt: 

3.2.3.1 Mittel aus dem verabschiedeten Haushaltsplan 

BEWILLIGTE MITTEL 
Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 

INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

RUBRIK 7 

Personalausgaben  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sonstige Verwaltungsausgaben  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zwischensumme RUBRIK 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Außerhalb der RUBRIK 7 

Personalausgaben  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sonstige Verwaltungsausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zwischensumme außerhalb der RUBRIK 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

INSGESAMT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2.3.2 Mittel aus externen zweckgebundenen Einnahmen 

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE 
EINNAHMEN 

Jahr Jahr Jahr Jahr 2021-2027 
INSGESAMT 2024 2025 2026 2027 

RUBRIK 7 

Personalausgaben  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sonstige Verwaltungsausgaben  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zwischensumme RUBRIK 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Außerhalb der RUBRIK 7 

Personalausgaben  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sonstige Verwaltungsausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zwischensumme außerhalb der RUBRIK 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

INSGESAMT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2.3.3 Mittel insgesamt 

SUMME DER  
BEWILLIGTEN MITTEL + EXTERNEN 
ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN 

Jahr Jahr Jahr Jahr 
2021-2027 

INSGESAMT 
2024 2025 2026 2027 

RUBRIK 7 

Personalausgaben  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sonstige Verwaltungsausgaben  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zwischensumme RUBRIK 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Außerhalb der RUBRIK 7 

Personalausgaben  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sonstige Verwaltungsausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Zwischensumme außerhalb der RUBRIK 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

INSGESAMT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Der Mittelbedarf für Personal- und sonstige Verwaltungsausgaben wird durch der Verwaltung der 
Maßnahme zugeordnete Mittel der GD oder/oder durch eine Umschichtung innerhalb der GD gedeckt. 
Hinzu kommen etwaige zusätzliche Mittel, die der für die Verwaltung der Maßnahme zuständigen GD 
nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden. 

3.2.4 Geschätzter Personalbedarf  

–  Für den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benötigt.  

–  Für den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benötigt: 

3.2.4.1 Finanziert aus dem verabschiedeten Haushalt 

Schätzung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)24 

 

BEWILLIGTE MITTEL 
Jahr Jahr Jahr Jahr 

2024 2025 2026 2027 

 Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)

20 01 02 01 (Zentrale Dienststellen und Vertretungen der Kommission) 0 0 0 0 

20 01 02 03 (EU-Delegationen) 0 0 0 0 

01 01 01 01 (Indirekte Forschung) 0 0 0 0 

01 01 01 11 (Direkte Forschung) 0 0 0 0 

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben) 0 0 0 0 

• Externes Personal (in VZÄ)

20 02 01 (VB und ANS der Globaldotation) 0 0 0 0 

20 02 03 (VB, ÖB, ANS und JPD in den EU-Delegationen) 0 0 0 0 

Haushaltslinie 
administr. 

Unterstützung  
[XX.01.YY.YY] 

- in den zentralen Dienststellen 0 0 0 0 

- in den EU-Delegationen  0 0 0 0 

01 01 01 02 (VB und ANS – indirekte Forschung) 0 0 0 0 

 01 01 01 12 (VB und ANS – direkte Forschung) 0 0 0 0 

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben) – Rubrik 7 0 0 0 0 

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben) – außerhalb der Rubrik 7 0 0 0 0 

INSGESAMT 0 0 0 0 

3.2.4.2 Finanziert aus externen zweckgebundenen Einnahmen 

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN 
Jahr Jahr Jahr Jahr 

2024 2025 2026 2027 

 Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)

20 01 02 01 (Zentrale Dienststellen und Vertretungen der Kommission) 0 0 0 0 

20 01 02 03 (EU-Delegationen) 0 0 0 0 

01 01 01 01 (Indirekte Forschung) 0 0 0 0 

01 01 01 11 (Direkte Forschung) 0 0 0 0 

                                                 
24 Bitte unter der Tabelle angeben, wie viele der aufgeführten VZÄ bereits der Verwaltung der Maßnahme 

zugeordnet sind und/oder durch Personalumschichtung innerhalb der GD dieser Aufgabe zugeteilt 
werden können. Den Nettobedarf beziffern. 
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Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben) 0 0 0 0 

• Externes Personal (in Vollzeitäquivalenten)

20 02 01 (VB und ANS der Globaldotation) 0 0 0 0 

20 02 03 (VB, ÖB, ANS und JPD in den EU-Delegationen) 0 0 0 0 

Haushaltslinie  
[XX.01.YY.YY] 

- in den zentralen Dienststellen 0 0 0 0 

- in den EU-Delegationen  0 0 0 0 

01 01 01 02 (VB und ANS – indirekte Forschung) 0 0 0 0 

 01 01 01 12 (VB und ANS – direkte Forschung) 0 0 0 0 

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben) – Rubrik 7 0 0 0 0 

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben) – außerhalb der Rubrik 7 0 0 0 0 

INSGESAMT 0 0 0 0 

3.2.4.3 Geschätzter Personalbedarf insgesamt 

SUMME DER BEWILLIGTEN MITTEL + EXTERNEN 
ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN 

Jahr Jahr Jahr Jahr 

2024 2025 2026 2027 

 Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)

20 01 02 01 (Zentrale Dienststellen und Vertretungen der Kommission) 0 0 0 0 

20 01 02 03 (EU-Delegationen) 0 0 0 0 

01 01 01 01 (Indirekte Forschung) 0 0 0 0 

01 01 01 11 (Direkte Forschung) 0 0 0 0 

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben) 0 0 0 0 

• Externes Personal (in Vollzeitäquivalenten)

20 02 01 (VB und ANS der Globaldotation) 0 0 0 0 

20 02 03 (VB, ÖB, ANS und JPD in den EU-Delegationen) 0 0 0 0 

Haushaltslinie  
[XX.01.YY.YY] 

- in den zentralen Dienststellen 0 0 0 0 

- in den EU-Delegationen  0 0 0 0 

01 01 01 02 (VB und ANS – indirekte Forschung) 0 0 0 0 

 01 01 01 12 (VB und ANS – direkte Forschung) 0 0 0 0 

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben) – Rubrik 7 0 0 0 0 

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben) – außerhalb der Rubrik 7 0 0 0 0 

INSGESAMT 0 0 0 0 

Unter Berücksichtigung der insgesamt angespannten Lage in Rubrik 7 sowohl in Bezug auf die 
Personalausstattung als auch die Höhe der Mittel wird der Personalbedarf durch Personal der GD 
gedeckt, das bereits der Verwaltung der Maßnahme zugeordnet ist und/oder innerhalb der GD oder 
anderer Kommissionsdienststellen umgeschichtet wurde. 

Für die Durchführung des Vorschlags benötigtes Personal (in VZÄ):  

 Personal aus den 
Dienststellen der 

Kommission  

Zusatzpersonal (ausnahmsweise)* 

  Zu finanzieren 
aus Rubrik 7 oder 

Forschung 

Zu finanzieren 
aus einer 

Haushaltslinie für 

Zu finanzieren 
aus Gebühren 
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administrative 
Unterstützung 

Planstellen   Nicht zutreffend  

Externes Personal 
(VB, ANS, LAK) 

    

Beschreibung der Aufgaben, die ausgeführt werden sollen durch: 

Beamte und Zeitbedienstete  

Externes Personal  

3.2.5 Einschätzung der Auswirkungen auf die Investitionen im Zusammenhang mit 
digitalen Technologien 

Obligatorisch: die bestmögliche Schätzung der mit dem Vorschlag/der Initiative 
verbundenen Investitionen im Zusammenhang mit digitalen Technologien sollte in 
der nachstehenden Tabelle enthalten sein.  

Wenn dies für die Durchführung des Vorschlags/der Initiative erforderlich ist, sollten 
die Mittel der Rubrik 7 ausnahmsweise in der dafür vorgesehenen Haushaltslinie 
ausgewiesen werden.  

Die Mittel unter den Rubriken 1-6 sollten als „Politische IT-Ausgaben für 
operationelle Programme“ ausgewiesen werden. Diese Ausgaben beziehen sich auf 
die operativen Mittel, die für die Wiederverwendung/den Erwerb/die Entwicklung 
von IT-Plattformen/Instrumenten verwendet werden, die in direktem Zusammenhang 
mit der Durchführung der Initiative und den damit verbundenen Investitionen stehen 
(z. B. Lizenzen, Studien, Datenspeicherung usw.). Die Angaben in dieser Tabelle 
sollten mit den Einzelheiten in Abschnitt 4 „Digitale Dimensionen“ übereinstimmen. 

Mittel INSGESAMT für Digitales und 
IT 

Jahr Jahr Jahr Jahr 
MFF 
2021 - 
2027 

INSGES
AMT 

2024 2025 2026 2027 

RUBRIK 7 

IT-Ausgaben (intern)  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zwischensumme RUBRIK 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Außerhalb der RUBRIK 7 

IT-Ausgaben zur Politikunterstützung für 
operationelle Programme 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zwischensumme außerhalb der RUBRIK 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

INSGESAMT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2.6 Vereinbarkeit mit dem derzeitigen Mehrjährigen Finanzrahmen  

Der Vorschlag/Die Initiative 

–  kann durch Umschichtungen innerhalb der entsprechenden Rubrik des 
Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) in voller Höhe finanziert werden. 
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–  erfordert die Inanspruchnahme des verbleibenden Spielraums unter der 
einschlägigen Rubrik des MFR und/oder den Einsatz der besonderen Instrumente 
im Sinne der MFR-Verordnung. 

–  erfordert eine Änderung des MFR. 

3.2.7 Finanzierungsbeteiligung Dritter  

Der Vorschlag/Die Initiative 

–  sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor. 

–  sieht folgende Kofinanzierung durch Dritte vor: 

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr  
2024 

Jahr  
2025 

Jahr  
2026 

Jahr  
2027 

Insgesamt 

Kofinanzierende Einrichtung       

Kofinanzierung INSGESAMT       

  
3.3 Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen  

–  Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus. 

–  Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar 

–  auf die Eigenmittel  

–  auf die übrigen Einnahmen 

–  Bitte geben Sie an, ob die Einnahmen bestimmten 
Ausgabenlinien zugeordnet sind. 

     in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Einnahmenlinie: 

Für das laufende 
Haushaltsjahr zur 

Verfügung 
stehende Mittel 

Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative25 

Jahr 2024 Jahr 2025 Jahr 2026 Jahr 2027 

Artikel ….      

  

                                                 
25 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zölle, Zuckerabgaben) sind die Beträge netto, d. h. abzüglich 20 % 

für Erhebungskosten, anzugeben. 
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Bitte geben Sie für die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die betreffende(n) 
Ausgabenlinie(n) im Haushaltsplan an. 

Nicht zutreffend 

Sonstige Anmerkungen (bei der Ermittlung der Auswirkungen auf die Einnahmen 
verwendete Methode/Formel oder weitere Informationen). 

Nicht zutreffend 

4. DIGITALE ASPEKTE 

4.1 Anforderungen von digitaler Relevanz 

Wie durch den „digitalen Check“ bestätigt, hat der Vorschlag keine digitale Relevanz. Er 
sieht weder Erhebung, Verarbeitung, Generierung oder Austausch von Daten noch die 
Automatisierung oder Digitalisierung von Prozessen vor. Da der Schwerpunkt auf der 
Festlegung eines politischen Standpunkts innerhalb eines internationalen Rahmens liegt, 
sind keine digitalen Mittel erforderlich, um die Ziele des Vorschlags zu erreichen. 

4.2 Daten 

Nicht zutreffend 

4.3 Digitale Lösungen 

4.4 Interoperabilitätsbewertung 

4.5 Unterstützungsmaßnahmen für die digitale Umsetzung 

 

Nicht zutreffend 

Nicht zutreffend 

Nicht zutreffend 
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